
Ordnung über Sonderzahlungen zur Abmilderung der ge-

stiegenen Verbraucherpreise  

(Inflationsausgleichsordnung) 

Die Arbeitnehmerseite der KODA hatte, nachdem  für den 

Caritasbereich (AVR) eine Regelung zum Inflationsausgleich 

beschlossen worden war, angekündigt, einen Antrag stellen 

zu wollen. In der KODA Sitzung, in der dieser Antrag zur Be-

ratung anstand, lag das Verhandlungsergebnis für den öffent-

lichen Dienst vor und es wurde beschlossen, dass der arbeit-

nehmerseitige Antrag vertagt wird und die Erklärungsfrist der 

Gewerkschaft abgewartet werden sollte. Letztlich lagen dann 

in der Sondersitzung der KODA am 26.05.2023 zwei Anträge, 

der arbeitnehmerseitige (in Anlehnung an die Regelungen der 

Caritas) und ein gemeinsamer Antrag (Regelungen des öffent-

lichen Dienstes), vor. 

Einstimmig beschlossen wurde dann eine neue Anlage 30 zur 

AVO, die die Regelungen des öffentlichen Dienstes mit Ergän-

zungen für die AVO normiert. 

Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich der Ordnung fal-
len, erhalten eine einmalige Sonderzahlung mit dem Entgelt 

für den Monat Juni 2023 (Inflationsausgleich 2023), wenn ihr 
Arbeitsverhältnis am 1. Mai 2023 bestand und an mindestens 

einem Tag zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Mai 
2023 Anspruch auf Entgelt bestanden hat. 
Die Höhe des Inflationsausgleichs 2023 beträgt für Beschäf-

tigte, die unter den Geltungsbereich der AVO fallen, 1.240 
Euro. Für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich der 

Anlage 27, Anlage 27a, Anlage 27b, Anlage 28, BEO 7 I. 2. c 
oder BEO 7 I. 5. fallen, beträgt der Inflationsausgleich 2023 

620 Euro. Teilzeitbeschäftigte erhalten den Anteil entspre-
chend dem Beschäftigungsumfang. 

In den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 gibt es eine mo-

natliche Sonderzahlung. Der Anspruch auf den monatlichen 
Inflationsausgleich besteht jeweils nur, wenn in dem Bezugs-
monat ein Arbeitsverhältnis besteht und an mindestens einem 

Tag im Bezugsmonat Anspruch auf Entgelt bestanden hat. 
Die Höhe der monatlichen Sonderzahlung beträgt für Be-

schäftigte, die unter den Geltungsbereich der AVO fallen, 220 
Euro. Für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich der 

Anlage 27, Anlage 27a, Anlage 27b, Anlage 28, BEO 7 I. 2. c 
oder BEO 7 I. 5. fallen, betragen die monatlichen Sonderzah-

lungen 110 Euro. Teilzeitbeschäftigte erhalten den Anteil ent-
sprechend dem Beschäftigungsumfang. 
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Abkürzungen und ihre Bedeutung 
AGS:  Arbeitgeberseite 
ANS:  Arbeitnehmerseite 
AVO:  Arbeitsvertragsordnung.  
BAT: Bundesangestelltentarifvertrag (Vorgänger vom 
TVöD) 
BT-B:  Tarifvertrag Besonderer Teil Pflege und Betreuung 
BT-V:  Tarifvertrag Besonderer Teil Verwaltung 
KODA:  Kommission zur Ordnung des diözesanen  
 Arbeitsvertragsrechts. Rechtsgrundlage siehe: SVR 
V B 1 
SuE:  Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst 
SVR:  Sammlung von Verordnungen und Richtlinien 
TV:  Tarifvertrag 
TVöD:  Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
Z-KODA: Zentral– KODA („KODA“ auf Bundesebene) 
Die Informationen aus der KODA seit 2007 finden Sie im Mit-
arbeiterportal des Bistums. „MAV“ anklicken und dann zu 
„KODA“ gehen. 

Alle Beschlüsse der Kommission bedürfen 
der Inkraftsetzung durch den Herrn  
Bischof. Der Wortlaut der Beschlüsse wird 
im Amtsblatt veröffentlicht. 
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